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rechtliche rahmenBedingungen für 
die üBergänge Behinderter menSchen, 

inSBeSondere zur hochSchule

i. rechtliche grundlagen

1. Grundgesetz und landesrecht
liche Regelungen in Hessen

Nach Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
steht das gesamte Schulwesen unter der 
Aufsicht des Staates. Die Bundesländer 
haben teilweise schon in ihren Landes
verfassungen und stets in ihren Schul
gesetzen eine Schulpflicht normiert.1 So 
bestimmt die Verfassung des Landes 
Hessen in Art. 56 Abs. 1 die allgemei
ne Schulpflicht und § 56 Abs. 1 Hessi
sches Schulgesetz (HessSchulG) konkre
tisiert sie für alle Kinder, Jugendlichen 
und Heranwachsenden, die im Land 
Hessen ihren Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt oder ihre Ausbildungs 
oder Arbeitsstätte haben. Die Vollzeit
schulpflicht dauert in Hessen neun Jahre 
und endet spätestens mit dem erfolgrei
chen Besuch der Jahrgangsstufe 9 (§ 59 
Abs. 1 HessSchulG). 

Neben der allgemeinen Schulpflicht 
besteht ein Recht auf Bildung für alle 
(jungen) Menschen (§ 1 Abs. 1 Hess
SchulG; Art. 13 Internationaler Pakt 
über die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte [Sozialpakt]; Art. 2 1. 
Zusatzprotokoll der Europäischen Men
schenrechtskonvention; Art. 28 UN
Kinderrechtskonvention).2 Die Char
ta der Grundrechte der Europäischen 
Union beinhaltet in Art. 14 Abs. 1 das 

Recht auf Bildung und zudem ein Recht 
auf Zugang zur beruflichen Aus und 
Weiterbildung. Nach Art. 26 der Char
ta anerkennt und achtet die Union den 
Anspruch von Menschen mit Behin
derung auf Maßnahmen zur Gewähr
leistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer 
sozialen und beruflichen Eingliederung 
und ihrer Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft. 

Schulpflicht bedeutet auch Recht auf 
Schulbesuch. Dagegen besteht kein un
bedingtes Recht auf höhere Bildung. 
Hierzu legt die Verfassung des Landes 
Hessen jedoch fest, dass der Zugang zu 
den Mittelschulen, höheren und Hoch
schulen nur von der Eignung des Schü
lers bzw. der Schülerin abhängig zu 
machen ist (Art. 59 Abs. 2 Verfassung 
des Landes Hessen). Demzufolge darf 
der Zugang zu höherer Bildung nicht 
durch eine mögliche Behinderung ein
geschränkt werden. 

Für den Übergang ins Arbeitsleben 
ist der Zugang zum Beruf chancengleich 
und umfassend zu gestalten – auch im 
Sinne der im Grundgesetz, Art. 12 Abs. 1 
GG, verankerten Berufsfreiheit.3 

Sowohl beim Schulbesuch als auch 
im Übergang ins Berufsleben gilt der 
Grundsatz „Niemand darf wegen sei
ner Behinderung benachteiligt werden“ 
aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG4 (vgl. auch 
Art. 19 Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union; RL 2000/78/EG; 

Art. 5 UNBRK; Art. 21 Abs. 1 Char
ta der Grundrechte der Europäischen 
Union). Ein solches Benachteiligungs
verbot findet sich auch in § 9 des Hes
sischen Gesetzes zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (Hessi
sches BehindertenGleichstellungsge
setz; HessBGG).

2. UNBehindertenrechts
konvention

Das Übereinkommen über die Rech
te von Menschen mit Behinderungen 
(UNBehindertenrechtskonvention; 
UNBRK) wurde von der Bundesre
publik Deutschland unterzeichnet und 
ratifiziert. Die UNBRK ist in Deutsch
land am 26. März 2009 in Kraft getre
ten. Sie konkretisiert bestehende Men
schenrechte für behinderte Menschen.

Die UNBRK steht im Range eines 
einfachen Bundesgesetzes, das mit Zu
stimmung der Länder im Bundesrat ver
abschiedet wurde (Art. 59 Abs. 2 GG). 
Die Zustimmung nach Art. 59 Abs. 2 
GG in Verbindung mit dem Gebot der 
Bundestreue verpflichtet die Länder die 
nach nationalem Recht in ihrer Verant
wortung liegenden Pflichten des Völ
kerrechtsvertrages zu erfüllen. Die volle 
Geltung der UNBRK für den Rechts
raum der Länder war anfangs strittig,5 
wird aber mittlerweile dem Grunde nach 
nicht mehr in Frage gestellt, so dass sich 

die autorin und der autor verdeutlichen am beispiel hessen die rechtlichen rahmenbedingungen für 
Übergänge behinderter Menschen. Sie gehen u.a. auf regelungen aus dem Grundgesetz, dem hessischen 
hochschulgesetz, der un-behindertenrechtskonvention sowie dem Sozialrecht ein. anschaulich skizzieren 
sie rechtliche probleme und lösungen für Übergangssituationen und diskutieren die Frage, ob es einer 
spezifischen Übergangsinstitution bedarf.
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die Auseinandersetzung auf die Fra
ge der unmittelbaren Anwendbarkeit 
und konkreten Rechtswirkungen kon
zentriert.6 Gemäß Art. 1 UNBRK ist 
Zweck des Übereinkommens, den vol
len und gleichberechtigten Genuss al
ler Menschenrechte und Grundfreihei
ten durch alle Menschen mit Behinde
rungen zu fördern, zu schützen und zu 
gewährleisten und die Achtung der ih
nen innewohnenden Würde zu fördern.

Nach Art. 24 UNBRK (Recht auf Bil
dung) erkennen die Vertragsstaaten das 
Recht von Menschen mit Behinderun
gen auf Bildung an, gewährleisten ein 
integratives Bildungssystem auf allen 
Ebenen und „stellen sicher, dass Men
schen mit Behinderungen ohne Dis
kriminierung und gleichberechtigt mit 
anderen Zugang zu allgemeiner Hoch
schulbildung, Berufsausbildung, Er
wachsenenbildung und lebenslangem 
Lernen haben.“ Hierzu sind durch die 
Vertragsstaaten verpflichtet, angemes
sene Vorkehrungen zu treffen.7

Zahlreiche Autorinnen und Auto
ren haben an Hand von Art. 24 UN
BRK ein Recht auf grundsätzlich dis
kriminierungsfreien Zugang zur Regel
schulbildung herausgearbeitet.8 In der 
UNBRK wird im Anschluss das glei
che Recht auf Arbeit (vgl. auch Art. 6 
Sozialpakt), in einem offenen, integ
rativen und für Menschen mit Behin
derungen zugänglichen Arbeitsmarkt 
und Arbeitsumfeld durch Art. 27 UN
BRK (Arbeit und Beschäftigung) be
stimmt. Peter TrenkHinterberger kri
tisiert die offizielle deutsche Überset
zung von „inclusive“ mit „integrativ“, 
die in Art. 24 und 27 UNBRK jeweils 
vorgenommen wurde. Würde die Leit
idee eines inklusiven Arbeitsmarktes 
zugrunde gelegt werden, käme explizi
ter zum Ausdruck, dass es auch darum 
gehen muss, den Arbeitsmarkt so zu ge
stalten, dass er an die Lebenslagen Be
hinderter angepasst wird.9 Weitere Au
torinnen und Autoren haben sich mit 
der Realisierung des Rechts auf Arbeit 
für behinderte Menschen in der deut
schen Rechtsordnung befasst.10

In den abschließenden Bemerkun
gen des UNFachausschusses für die 

Rechte von Menschen mit Behinderun
gen zum ersten Staatenbericht Deutsch
lands zeigt sich der Ausschuss u.a. be
sorgt über eine Segregation auf dem Ar
beitsmarkt und finanzielle Fehlanreize, 
die Menschen mit Behinderungen am 
Eintritt oder Übergang in den allgemei
nen Arbeitsmarkt hindern. Der Aus
schuss empfiehlt, durch entsprechen
de Vorschriften einen inklusiven, mit 
dem Übereinkommen in Einklang ste
henden Arbeitsmarkt zu schaffen. Hin
sichtlich des Bildungssystems zeigt sich 
der Ausschuss besorgt darüber, dass der 
Großteil der Schülerinnen und Schüler 
mit Behinderungen segregierte Förder
schulen besucht, und empfiehlt, umge
hend Maßnahmen zu entwickeln, um 
in allen deutschen Ländern den Zugang 
zu einem qualitativ hochwertigen, in
klusiven Bildungssystem herzustellen, 
einschließlich der notwendigen Finanz
mittel und des erforderlichen Personals 
auf allen Ebenen. Im Weiteren empfiehlt 
der Ausschuss das segregierte Schulwe
sen zurückzubauen und mit sofortiger 
Wirkung Kinder mit Behinderungen in 
Regelschulen aufzunehmen, sofern dies 
deren Willensentscheidung ist.11

ii. vorgaBen für die Schu-
len in heSSen

Der Grundsatz einer gemeinsamen Er
ziehung und Bildung in öffentlichen Ein
richtungen in Hessen ergibt sich aus § 6 
HessBGG. Schulen dürfen keine Schüle
rin und keinen Schüler wegen einer Be
hinderung benachteiligen oder bevor
zugen (§ 3 Abs. 3 HessSchulG).

Aus dem Hessischen Schulgesetz er
gibt sich auch ein gemeinsamer Auftrag 
der allgemeinen Schulen und der För
derschulen bei der Rehabilitation und 
Integration der Kinder und Jugendli
chen mit Anspruch auf sonderpädago
gische Förderung in die Gesellschaft 
mitzuwirken. Dabei ist mit den Behör
den und Einrichtungen der Kinder 
und Jugendhilfe und den Trägern der 
Sozialhilfe zusammenzuarbeiten (§ 50 
Abs. 1 HessSchulG). Der Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung wiede

rum ergibt sich aus § 49 HessSchulG. 
Kinder und Jugendliche, die sonderpä
dagogischer Hilfen bedürfen (zur Ge
währleistung ihrer körperlichen, sozi
alen und emotionalen sowie kognitiven 
Entwicklung in der Schule), haben einen 
Anspruch auf sonderpädagogische För
derung (auf Grundlage eines individu
ellen Förderplans), der durch die allge
meinbildenden und beruflichen Schu
len (allgemeine Schulen) sowie durch 
die Förderschulen erfüllt wird. 

Die inklusive Beschulung von Schü
lerinnen und Schülern mit Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung und 
ohne findet als Regelform in der allge
meinen Schule in enger Zusammenar
beit mit dem zuständigen sonderpädago
gischen Beratungs und Förderzentrum 
und gegebenenfalls unter Beteiligung der 
Förderschule statt (§ 51 HessSchulG).

Das Hessische Schulgesetz wird durch 
verschiedene Verordnungen ergänzt und 
konkretisiert. Die Verordnung über Un
terricht, Erziehung und sonderpädago
gische Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Beeinträchtigungen oder 
Behinderungen12 (VOSB) konkretisiert 
den Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung, die inklusive Beschulung in 
der allgemeinen Schule sowie die son
derpädagogische Förderung in Förder
schulen und in beruflichen Schulen.

Nach der Verordnung zur Gestal
tung des Schulverhältnisses13 (VOGSV) 
ist bei Schülerinnen und Schülern mit 
Behinderungen auf deren besondere 
Bedürfnisse bei mündlichen, schriftli
chen, praktischen und sonstigen Leis
tungsanforderungen angemessen Rück
sicht zu nehmen. Es ist auf Antrag ein 
Nachteilsausgleich zu gewähren oder von 
den allgemeinen Grundsätzen der Leis
tungsfeststellung oder Leistungsbewer
tung abzuweichen (§ 7 Abs. 1 VOGSV).

Laut § 31 Abs. 1 Oberstufen und 
Abiturverordnung14 (OAVO) des Lan
des Hessen ist behinderten Prüfungs
teilnehmerinnen und Prüfungsteilneh
mern auf Antrag ein der Behinderung 
angemessener Nachteilsausgleich im 
Rahmen der geltenden Bestimmungen 
zu gewähren. Ein Nachteilausgleich hat 
jedoch keinen Einfluss auf die fachlichen 
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Anforderungen an die Abiturprüfung 
(§ 31 Abs. 3 OAVO).

Die Verordnung über Lehrpläne 
für behinderte Menschen in der Be
rufsschule15 (BSbehMLPV) bestimmt, 
dass die Lehrpläne für die Berufsfel
der Ernährung und Hauswirtschaft 
(Fachpraktiker/in Küche [Beikoch/Bei
köchin]), Agrarwirtschaft (Helfer/in im 
Bereich Gartenbau [Gartenbauhelfer/
in]) und Holztechnik (Fachpraktiker/in 
für Holzverarbeitung [Holzbearbeiter/
in]) verbindliche Grundlagen für den be
ruflichen Lernbereich im Rahmen der 
Ausbildung behinderter Menschen in 
der Berufsschule nach § 66 Berufsbil
dungsgesetz oder § 42m Handwerks
ordnung sind. Die Lehrpläne sind auf 
den Internetseiten des hessischen Kul
tusministeriums und an jeder Berufs
schule einsehbar (§ 3 BSbehMLPV).

iii. vorgaBen für die hoch-
Schulen in heSSen

Wie allgemeinbildende Einrichtungen 
sind auch Hochschulen an das Benach
teiligungsverbot und an den Grundsatz 
der gemeinsamen Erziehung und Bil
dung in öffentlichen Einrichtungen ge
bunden. Hochschulen wirken nach dem 
Hessischen Hochschulgesetz (HHG) da
rauf hin, dass behinderte Studierende in 
ihrem Studium nicht benachteiligt wer
den und sie Angebote der Hochschulen 
barrierefrei in Anspruch nehmen kön
nen16 (§ 3 Abs. 4 Satz 3 HHG). 

Beim Übergang zur Hochschule greift 
eine Härteformel für Studierende mit be
sonderen sozialen und familiären Grün
den. In der Verordnung über die Ver
gabe von Studienplätzen in zulassungs
beschränkten Studiengängen durch die 
Hochschulen des Landes Hessen17 (Stu
dienplatzvergabeverordnung Hessen; 
StudPlVergabeVO) ist normiert, dass 
nach Härtegesichtspunkten zu verge
bende Studienplätze auf Antrag an Be
werberinnen und Bewerber vergeben 
werden, für die die Nichtzulassung in 
dem im Zulassungsantrag genannten 
Studiengang eine außergewöhnliche 
Härte bedeuten würde. Eine außerge

wöhnliche Härte liegt dann vor, wenn 
besondere soziale oder familiäre Gründe 
in der Person der Bewerberin oder des 
Bewerbers die sofortige Aufnahme des 
Studiums oder einen sofortigen Studi
enortwechsel zwingend erfordern (§ 11 
StudPlVergabeVO). In den besonderen 
Bestimmungen für die Vergabe von 
Studienplätzen in höhere Fachsemester 
(§ 17 StudPlVergabeVO) sind schwerbe
hinderte Menschen (nach Sozialgesetz
buch [SGB] IX) berücksichtigt.

Für Prüfungen besteht wie in der 
Schule ein Recht auf Nachteilsausgleich. 
Nach § 20 Abs. 3 HHG enthalten die 
Prüfungsordnungen der Universitäten 
und Hochschulen Regelungen über den 
Nachteilsausgleich für Studierende, de
nen aufgrund einer Behinderung die Ab
leistung einer Prüfung in der vorgese
henen Weise nicht oder nur erschwert 
möglich ist. Auch hier bleibt ein Nach
teilsausgleich ohne Einfluss auf die fach
lichen Anforderungen.

Aus der vorliegenden Rechtsprechung 
kann abgeleitet werden, dass Prüfun
gen immer dann modifiziert werden 
können und hinsichtlich der Chancen
gleichheit auch müssen, wenn die Ver
änderungen die Darstellung betreffen.18 
Die Prüfungspraxis muss den steten 
Fortschritt von Hilfsmitteln und As
sistenzen berücksichtigen.19 Strittig ist 
in manchen Fällen, ob ein geforderter 
Nachteilsausgleich die Prüfungsanfor
derungen verändert oder nicht.20

iv. vorgaBen für die arBeit-
geBer und unternehmen

Die Vorgaben für Arbeitgeber und Un
ternehmen ergeben sich aus dem Schwer
behindertenrecht (vor allem aus dem 
SGB IX) und aus dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Ziel des AGG ist es, Benachteiligun
gen aus verschiedenen Gründen, wie 
auch wegen einer Behinderung zu ver
hindern oder zu beseitigen (§ 1 AGG). 
Beschäftigte dürfen nicht wegen einer 
Behinderung benachteiligt werden (§ 7 
Abs. 1 AGG). Es ist eine unterschiedli
che Behandlung zulässig, wenn dieser 

Grund wegen der Art der auszuüben
den Tätigkeit oder der Bedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung 
darstellt (§ 8 Abs. 1 AGG). 

Aus § 1 AGG und § 7 Abs. 1 AGG 
ergeben sich für Arbeitgeber Organi
sationspflichten. Eine Pflicht von Ar
beitgebern zum präventiven Schutz vor 
Benachteiligungen bezieht sich auf Stel
lenausschreibungen. So darf ein Ar
beitsplatz nicht unter Verstoß gegen 
§ 7 Abs. 1 AGG (Benachteiligungsver
bot) ausgeschrieben werden (§ 11 AGG). 
Auch ein sich anschließendes Auswahl
verfahren muss diskriminierungsfrei er
folgen. Bei Verstoß ist die Zahlung von 
Schadensersatz möglich (§ 15 Abs. 2 
AGG). Beispielsweise wurde der Kla
ge eines schwerbehinderten Bewerbers 
aufgrund einer Benachteiligung we
gen seiner Behinderung stattgegeben 
und der Anspruch auf Entschädigung 
nach § 15 Abs. 2 AGG bejaht. Der be
hinderte Bewerber hatte sich bei einem 
Landkreis als Projektmanager bewor
ben. Der Leiter des Personal und Or
ganisationsamtes teilte sinngemäß mit, 
dass der Landkreis auch Bewerbungen 
von Schwerbehinderten berücksichti
ge und der Bewerber sich persönlich 
vorstellen könne. Der Bewerber wurde 
aufgefordert mitzuteilen, ob er trotz der 
geringen Erfolgsaussichten ein Bewer
bungsgespräch wünsche. Das Gericht 
urteilte, dass eine solch „abschrecken
de“ Einladung die Vermutung der Be
nachteiligung wegen der Behinderung 
begründet.21

Der Arbeitgeber ist verpf lichtet, 
die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Benachteiligungen sowie 
zu ihrer Vorbeugung zu treffen (§ 12 
Abs. 1 AGG). Dem Arbeitgeber obliegt 
im Weiteren die Pflicht, Verstöße von 
Beschäftigten gegen das Benachteili
gungsverbot in geeigneter, erforderli
cher und angemessener Art zu unter
binden (§ 12 Abs. 3 AGG). Private Ar
beitgeber sind verpflichtet auf 5% ihrer 
Arbeitsplätze (bei jahresdurchschnitt
lich monatlich mindestens 20 Arbeits
plätzen) schwerbehinderte Menschen 
zu beschäftigen (§ 71 Abs. 1 SGB IX; ab 
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1.1.2018: § 154 Abs. 1 SGB IX). Für die 
meisten öffentlichen Arbeitgeber gelten 
6% (§ 159 Abs. 1 SGB IX; ab 1.1.2018: 
§ 241 Abs. 1 SGB IX). Kommen Arbeit
geber dieser Verpflichtung nicht nach, 
ist für jeden unbesetzten Pflichtarbeits
platz eine Ausgleichsabgabe zu entrich
ten. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe 
entbindet Arbeitgeber aber nicht von der 
Beschäftigung schwerbehinderter Men
schen (§ 77 Abs. 1 SGB IX; ab 1.1.2018: 
§ 160 Abs. 1 SGB IX).

Bei der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung sieht die Verordnung 
über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenver
ordnung; ArbStättV) vor, dass Arbeits
stätten so einzurichten und zu betreiben 
sind, dass die besonderen Belange be
hinderter Menschen in Sicherheit und 
Gesundheitsschutz berücksichtigt wer
den; das gilt auch für die barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsplätzen und an
deren betrieblichen Einrichtungen (§ 3a 
Abs. 2 ArbStättV). 

Für eine besondere Förderung behin
derter Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer nach dem Schwerbehinderten
recht muss im Gegensatz zu Schule und 
Universität eine anerkannte Schwerbe
hinderung vorliegen (§ 2 Abs. 2 SGB IX). 
Im Teil 2 (ab 1.1.2018: Teil 3) des SGB IX 
sind diesbezügliche Pflichten der Ar
beitgeber und die Rechte der schwer
behinderten Menschen abgebildet. Öf
fentliche Arbeitgeber sind verpflichtet, 
frühzeitig zu besetzende Arbeitsplät
ze den Agenturen für Arbeit zu mel
den. Schwerbehinderte Bewerber solcher 
Stellen, werden zu einem Vorstellungs
gespräch eingeladen (dann entbehrlich, 
wenn offensichtlich die fachliche Eig
nung fehlt) (§ 82 SGB IX; ab 1.1.2018: 
§ 165 SGB IX). Für schwerbehinderte 
Menschen wird die Pflicht zur behin
derungsgerechten Gestaltung von Ar
beitsplatz und Arbeitsbedingungen in 
§ 81 Abs. 4 SGB IX (ab 1.1.2018: § 161 
Abs. 4 SGB IX) konkretisiert.

Schwerbehindertenvertretungen för
dern die Eingliederung schwerbehinder
ter Menschen in Betrieben und Dienst
stellen. Sie vertreten deren Interessen 
sowie beraten und helfen schwerbehin
derten Beschäftigten (§ 95 Abs. 1 SGB IX; 

ab 1.1.2018: § 178 Abs. 1 SGB IX). Arbeit
geber haben Schwerbehindertenvertre
tung in allen Angelegenheiten, die einen 
einzelnen oder die schwerbehinderten 
Menschen als Gruppe berühren, unver
züglich und umfassend zu unterrichten 
und vor einer Entscheidung anzuhören 
(§ 95 Abs. 2 SGB IX; ab 1.1.2018: § 178 
Abs. 2 SGB IX).

v. unterStützung durch 
SozialleiStungSträger

Die Unterstützung behinderter Men
schen ist auch Aufgabe verschiedener 
Sozialleistungsträger.22 Die Zuständig
keit der Sozialleistungsträger wechselt 
in den einzelnen Lebensphasen und 
Übergängen. Inwieweit sie verändert 
werden soll, war Gegenstand der Be
ratungen zum Bundesteilhabegesetz. 
Während die Länder und viele Verbän
de gefordert hatten, einen vorrangigen 
Sozialleistungsträger, etwa die Bun
desagentur für Arbeit, für diese unter
stützenden Leistungen verantwortlich 
zu machen, blieb es in der gesetzlichen 
Regelung schließlich dabei, dass explizit 
vor allem die Eingliederungshilfe ver
antwortlich ist. Allerdings wurden die 
Leistungen als Leistungen zur Teilha
be an Bildung eigenständig kenntlich 
gemacht.23

Während der Regelschulzeit wer
den die Hilfen bisher als Leistungen 
der Teilhabe am Leben in der Gemein
schaft erbracht. Sie sind bei körperli
cher und geistiger Behinderung we
sentlich beim Träger der Sozialhilfe 
(SGB XII) (ab 1.1.2020: Träger der Ein
gliederungshilfe – Teil 2 SGB IX) und 
für seelisch behinderte Kinder und Ju
gendliche beim Träger der Kinder und 
Jugendhilfe (SGB VIII) zu beanspruchen. 
Hilfen zu einer angemessenen Schulbil
dung werden durch die Sozialhilfeträger 
nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XII 
und durch die Träger der Kinder und 
Jugendhilfe nach § 35a SGB VIII er
bracht. Den beiden Trägern gegenüber 
sind die Unfallversicherung und das 
Versorgungsamt vorrangig zuständig. 
Kinder und Jugendliche, deren Behin

derung Folge eines gesetzlich versicher
ten Schul, Schulweg oder Kindergar
tenunfalls (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII) ist, 
haben ihren Anspruch gegenüber diesen 
Trägern. In dieser Konstellation ist der 
Leistungsanspruch allein vom Bedarf 
abhängig, während im Sozialhilferecht 
und im zukünftigen Eingliederungshil
ferecht Einkommen und Vermögen der 
Leistungsberechtigten und ihrer Unter
haltspflichtigen vorrangig einzusetzen 
bzw. zukünftig ein Eigenbeitrag zu leis
ten ist (§§ 2, 82 ff. SGB XII; ab 1.1.2020: 
§§ 91, 92, 135–142 SGB IX). Nach § 92 
Abs. 2 Satz 1 SGB XII (ab 1.1.2020: § 138 
Abs. 1 Nr. 4 und 5 SGB IX) sind unter
haltspflichtige Personen jedoch nicht bei 
Hilfen zu einer angemessenen Schulbil
dung und zur schulischen Ausbildung 
heranzuziehen.24

Die Unterstützung in der Hochschu
le liegt bei den Trägern der Sozialhil
fe (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII)25 und 
wird zukünftig als Teil der Leistung 
zur Teilhabe an Bildung (ab 1.1.2018: 
§ 75 SGB IX) vom Träger der Einglie
derungshilfe geleistet. Es besteht die 
Möglichkeit die Leistung in Form ei
nes Persönliche Budgets § 17 SGB IX; 
ab 1.1.2018: § 29 SGB IX) in Anspruch 
zu nehmen. Die Bundesarbeitsgemein
schaft der überörtlichen Träger der So
zialhilfe hat hierzu ihre Empfehlungen 
zu den Leistungen der Eingliederungs
hilfe für behinderte Menschen zum Be
such einer Hochschule (Hochschul
empfehlungen) herausgegeben.26 Eine 
Leistung zur Unterstützung der Hoch
schulbildung kann auch eine Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben der Bun
desagentur für Arbeit sein, wie aus der 
neueren Rechtsprechung des Bundes
sozialgerichts deutlich wird.27 [Anmer
kung der Redaktion: Siehe hierzu den 
Beitrag Nebe/Schimank in diesem Heft.]

Für Leistungen zur Teilhabe am Ar
beitsleben sind vorrangig die Träger der 
Rentenversicherung (SGB VI) zustän
dig. Eine Leistungspflicht liegt dann vor, 
wenn die Vorversicherungszeit erfüllt 
ist (§ 11 SGB VI). Bei einer Maßnahme 
der beruflichen Bildung kann die Vor
versicherungszeit unmittelbar nach ei
nem Schul oder Hochschulbesuch nicht 
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erreicht werden. Für Jugendliche und 
junge Erwachsene im Übergang von 
der Bildungsphase zur Erwerbsarbeit 
ist dann die Bundesagentur für Arbeit 
(SGB III) zuständiger Träger für Leis
tungen der Teilhabe am Arbeitsleben.28 
Das Leistungsspektrum umfasst eine 
Unterstützung der betrieblichen und 
außerbetrieblichen Berufsausbildung 
(§§ 112 ff . SGB III, §§ 33 ff . SGB IX; ab 
1.1.2018: §§ 49 ff . SGB IX). einschließlich 
des Berufsbildungsbereichs der Werk
stätten für behinderte Menschen (§ 40 
SGB IX; ab 1.1.2018: § 57 SGB IX) und 
der Unterstützten Beschäft igung (§ 38a 
SGB IX; ab 1.1.2018: § 55 SGB IX). Bei 
der Vermittlung von Ausbildungsuchen
den stellen die Agenturen für Arbeit si
cher, dass Ausbildungsuchende deren 
berufl iche Eingliederung voraussicht
lich erschwert sein wird, eine verstärk
te vermittlerische Unterstützung erhal
ten (§ 35 Abs. 1 SGB III). Im Weiteren 
dürfen die Agenturen für Arbeit Ein
schränkungen, die der Arbeitgeber für 
eine Vermittlung aus Gründen einer Be
hinderung vornimmt, nur berücksich
tigen, soweit sie nach dem AGG zuläs
sig ist (§ 36 Abs. 2 SGB III). 

Integrationsfachdienste werden nach 
§ 109 Abs. 1 SGB IX (ab 1.1.2018: § 192 
SGB IX) bei der Durchführung der Maß

nahmen zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben beteiligt. Da
bei sind schwerbehinderte Schulabgän
ger bei der Aufnahme einer Beschäft i
gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
auch im Rahmen begleitender Hilfen im 
Arbeitsleben durch Integrationsämter, 
explizit eingeschlossen (§§ 109 Abs. 2 
Nr. 3 SGB IX, 102 SGB IX; ab 1.1.2018: 
§ § 193 Abs. 2 Nr. 3, 185 SGB IX).

vi. rechtliche proBleme und 
löSungen Bei üBer gängen

Die Rechtsnormen zur chancengleichen 
Gestaltung von Übergängen zwischen 
Schulen und Hochschulen sowie zwi
schen Hochschulen und Arbeitgebern 
wenden sich jeweils an diese Instituti
onen. Sie können die Übergangssitua
tion vor allem beim Eintritt und beim 
Austritt erfassen, also bei den Schulen 
und Hochschulen bei der Prüfung, bei 
den Hochschulen bei der Zulassung 
und bei den Arbeitgebern bei der Ein
stellung. Auf die behinderungsbedingt 
besonderen Übergangsprobleme können 
sie mit dem Gebot angemessener Vor
kehrungen und mit positiven Maßnah
men (Härtequote bei der Studienzulas
sung, Beschäft igungsquote der Arbeit

geber) reagieren. Gleichwohl bestehen 
hier Knappheitssituationen. Übergän
ge sind jedoch ein zentraler Faktor bei 
der Gestaltung inklusiver Arbeitsmärk
te, die auf Lebensläufe und selbstbe
stimmte Erwerbsbiographien, gerade 
unter den Bedingungen gesundheitli
cher Einschränkungen und Diversität, 
ausgerichtet sind.29

Wesentliche Probleme bei der Ge
staltung von Übergängen ergeben sich 
aus der Beteiligung verschiedener Ins
titutionen (Schulen, Hochschulen, Ar
beitgeber) und Sozialleistungsträger mit 
ihren jeweils unterschiedlichen Rechts
normen und institutionellen Logiken, 
die nicht aufeinander abgestimmt sind. 
Es ist fraglich, ob Bildungsinstitutionen 
hinreichend für erfolgreiche Bildungs
übergange aufgestellt sind. Es ist daher 
zu diskutieren, ob es spezifi scher Über
gangsinstitutionen und stärker geregelter 
Verantwortlichkeiten für die Bildungs
biographie bedarf.

Die Verantwortung für den Übergang 
könnte einer Institution zugeordnet wer
den. Hierfür käme zunächst die jeweils 
abgebende oder aufnehmende Institu
tion in Betracht. Jedoch sind die Schu
len zwar für die Hochschulreife, nicht 
aber für den konkret gelingenden Über
gang zur Hochschule, die Hochschulen 

Literaturempfehlung zum Thema:

StudiuM und behinderunG 
informationen für Studieninteressierte und Studierende mit behin-
derungen und chronischen krankheiten, 7. aufl age

Viele Studierende mit behinderung oder chronischer krankheit ken-
nen und nutzen ihre rechte oder die unterstützungsangebote nicht: 
nachteilsausgleiche bei der Studienorganisation und in prüfungen 
oder die spezifi schen beratungsangebote. in diesem handbuch hat 
die informations- und beratungsstelle Studium und behinderung 
(ibS) alle wichtigen hinweise zur zulassung, zum Studieneinstieg, 
zum Studium und zur Finanzierung zusammengestellt. auch bera-
ter/innen in den Studentenwerken bzw. in den hochschulen können 
sich hier über ihre rechte informieren.

download: www.studentenwerke.de/de/content/studium-und-
behinderung-1
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zwar für die Vorbereitung auf ein be
rufliches Tätigkeitsfeld verantwortlich 
(§ 13 Satz 2 HHG), nicht jedoch für den 
konkreten Übergang in den Beruf. Die 
Arbeitgeber schließlich dürfen zwar bei 
der Einstellung nicht benachteiligen, 
für den Übergang der Gesamtheit der 
Ausgebildeten in den Beruf sind sie aber 
nicht konkret verantwortlich.

Es bedarf daher einer Institution, die 
den Übergang zwischen den verschiede
nen Phasen der Erwerbsbiographie un
terstützt und dabei behinderungsspezi
fische Probleme bearbeitet. Die Über
gangsinstitution für den Arbeitsmarkt 
ist die Bundesagentur für Arbeit im 
Rahmen der Arbeitsvermittlung (§ 35 
SGB III), Berufsberatung (§ 30 SGB III) 
und Berufsorientierung (§ 33 SGB III). 
Für behinderte Menschen ist zudem 
der jeweils zuständige Rehabilitations
träger im Rahmen der Teilhabeplanung 
(§ 10 SGB IX; ab 1.1.2018: § 19 SGB IX) 
und seiner Beratungspflichten (§§ 14, 
15 SGB I; § 22 SGB IX; ab 1.1.2018: § 12 
Abs. 1 SGB IX) verantwortlich. Bei be
hinderten Schülerinnen und Schülern 
und Studierenden sind dies jeweils der 
Träger der Sozialhilfe (Eingliederungs
hilfe) sowie ggf. die Bundesagentur.

Eine eigene Übergangsinstitution für 
die Bildungsbiografie existiert nicht. Es 
ist auch fraglich, ob eine weitere eigen
ständige Institution sinnvoll ist. Näher
liegend erscheint es, den Auftrag der 
Bundesagentur für Arbeit stärker im Sin
ne eines Übergangsmanagements auch 
zwischen den zum Arbeitsmarkt führen
den Bildungsinstitutionen und zwischen 
diesen und den konkreten Arbeitgebern 
zu interpretieren und auszugestalten. 
Hierzu bedarf es spezialisierter Fach
kompetenz der Bundesagentur, die die
se in eigene Strukturen, durch ihre Zu
sammenarbeit mit den Integrationsäm
tern (§ 101 SGB IX; ab 01.01.2018: § 185 
SGB IX) und durch Beauftragung der 
Integrationsfachdienste (§ 109 SGB IX; 
ab 01.01.2018: § 192 SGB IX) mobilisie
ren kann. Sehr hilfreich für eine Insti
tutionalisierung der Verantwortung der 
Bundesagentur für die Übergänge be
hinderter Menschen vom Bildungswe
sen zum Arbeitsmarkt wäre es, wenn die 

Verantwortlichkeit für die kontinuierli
che Unterstützung behinderter Schüle
rinnen und Schüler der Sekundarstufe 
II sowie behinderter Studierender vom 
Träger der Sozialhilfe auf die Bundes
agentur für Arbeit übertragen würde. 
Eine solche systematische Reform hat 
der Gesetzgeber des Bundesteilhabe
gesetzes leider versäumt.
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